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Vorwort 

Am 8. Mai 1949 beschloß der Par- 
lamentarische Rat unter seinem 

^•"sitzenden Konrad Adenauer das 
rjmndgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland. Am 23. Mai 1949 trat 
O'eses gesetzliche Fundament für 
aie - nach Weimar - zweite deut- 
sche Demokratie in Kraft. 

•"teute, 50 Jahre später, am Ende 
^lnes Jahrhunderts, das mit zwei 
••mitkriegen und zwei Diktaturen viel 
i e'd über die Menschen in Deutsch- 
te! gebracht hat, dürfen wir zu 
^°ht sagen: Die Verkündung des 
^""Undgesetzes gehört ohne Zweifel 
?u d©n glücklichen Momenten unse- 
rer Geschichte. Es ist die freiheitlich- 
*ö Verfassung, die je auf deutschem 

^°den Bestand hatte. Sie hat unse- 
erT> Land eine bis dahin nicht 
^kannte politische, wirtschaftliche 

nd soziale Stabilität gesichert. Das 
mndgesetz wird getragen vom 

. °nsens der weit überwiegenden 
ehrheit der Bevölkerung. In ihm ist 

Se
ner gesellschaftliche Grundkon- 

\/0
ns 2ljm Ausdruck gebracht, der 
Aussetzung einer lebendigen und 

funktionierenden staatlichen Ord- 
nung ist. 

Das Grundgesetz für die Bundesre- 
publik Deutschland nimmt in der 
Geschichte der verschiedenen Ver- 
fassungen in Deutschland eine Son- 
derstellung ein: Das Bekenntnis zur 
Verantwortung des Menschen vor 
Gott und die rechtlich zwingende 
Verankerung der Menschenwürde 
und der Grundrechte an der Spitze 
der Verfassungsartikel geben dem 
Grundgesetz einen einmaligen 
Rang. Wie in keiner anderen deut- 
schen Verfassung stehen Freiheit 
und Verantwortung des Menschen 
so im Zentrum der politischen Philo- 
sophie. 

Freiheit und Verantwortung begrün- 
den das Demokratieprinzip unserer 
Verfassung gleichermaßen wie das 
Sozialstaats-, das Rechtsstaats- und 
das Bundesstaatsprinzip. Gerade die 
föderale Ordnung des Grundgeset- 
zes, die Eigenständigkeit der Län- 
der, läßt in höchstem Maße freiheitli- 
che, regional durchaus unterschied- 
lich gestaltete Lösungen zu, ohne 
daß der Staat als Ganzer gefährdet 
oder in Frage gestellt wäre. Freiheit 
in Vielfalt - dieses Ideal staatlicher 
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Ordnung sollte sich auch das immer 
mehr zusammenwachsende Europa 
zu eigen machen! Wir brauchen in 
Europa einen Verfassungsvertrag, 
der regelt, wer was regelt. 

Der Parlamentarische Rat hatte 1949 
ausdrücklich keine Verfassung, son- 
dern ein „Grundgesetz"-beschlossen, 
um, wie es in der Präambel heißt, 
„für eine Übergangszeit eine neue 
Ordnung" zu schaffen. In der Grün- 
dungsurkunde der Bundesrepublik 
Deutschland war also die Wiederver- 
einigung Deutschlands von Beginn 
an mitbedacht. Alle in späteren Jah- 
ren angestellten Überlegungen, das 
Ziel der Wiedervereinigung aufzuge- 
ben, standen im diametralen Wider- 
spruch zu Buchstaben und Geist der 
Verfassung. 

Der 50. Geburtstag des Grundgeset- 
zes für die Bundesrepublik Deutsch- 
land muß mehr sein als nur ein 
Gedenktag im Kreis kleiner, politisch 
interessierter Zirkel. Die unglückliche 
Weimarer Reichsverfassung ist nicht 
daran gescheitert, daß sie zu wenig 
demokratische Substanz gehabt 

hätte. Vielmehr fehlte es ihr an 
Demokraten, die sie vor dem Schick- 
sal zu bewahren bereit gewesen 
wären, schon nach 13 Jahren durch 
eine scheinlegale Revolution über- 
rollt zu werden. 

Diese Dokumentation will zu einer 
breiten öffentlichen Debatte über die 
bisherige verfassungspolitische Ent- 
wicklung und über künftige Heraus- 
forderungen beitragen. Sie wendet 
sich an interessierte Bürger, die sich 
über den geschichtlichen Hinter- 
grund der Entstehung des Bonner 
Grundgesetzes, seine tragenden 
Elemente, seine wichtigsten Ände- 
rungen und seine Bedeutung für die 
Entwicklung eines europäischen 
Verfassungsvertrages informieren 
wollen. 

Angela Merkel 

Generalsekretärin 
der CDU Deutschlands 
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I- Parlamentarischer 
Rat 

Am 9. Mai 1949 endete in Europa 
mit der Unterzeichnung der be- 

wegungslosen Kapitulation aller 
putschen Streitkräfte der Zweite 
•Weltkrieg. Damit fehlte zunächst in 
Deutschland nicht nur jede Zentral- 
9©walt. Als „besiegter Feindstaat" 
war auch die territoriale, wirtschaftli- 
che und politische Zukunft Deutsch- 
es ungewiß. Die „oberste Regie- 
rungsgewalt in Deutschland" ging 
aiJf den allierten Kontrollrat über, der 
b's zum Austritt der Sowjetunion am 
?0- März 1948 aus den vier alliierten 
Oberbefehlshabern bestand. Sie teil- 
ten Deutschland nach dem Stand 
^°m 31. Dezember 1937 in vier 
°esatzungszonen auf und stellten 
j?as in vier Sektoren gegliederte Ber- 
ln unter eine Militärkommandatur. 
ie Potsdamer Konferenz beschloß, 
eiJtschland zu demokratisieren und 

nach dem Prinzip der Selbstverwal- 
Un9 von unten nach oben zu dezen- 

tralisieren. Wirtschaftlich sollte 
J-^tschland als Einheit betrachtet 

erden. Vor allem die Sowjetunion 
nd Frankreich waren bestrebt, das 

j^schaftlich bedeutsame Ruhrge- 
let zu internationalisieren oder mit- 
Uverwalten. Erst mit dem Beitritt der 
undesrepublik Deutschland zum 

^uhrstatut am 30. November 1949 
^9ab sich für die Bundesrepublik 

eutschland eine Mitkontrolle. 

Weiterhin nahm das Saarland eine 
besondere Rolle in politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht ein. Es ver- 
stand sich politisch unabhängig vom 
Deutschen Reich sowie wirtschaft- 
lich an die französische Republik 
angeschlossen. Auf der Grundlage 
des Luxemburger Staatsvertrages 
vom 27. Oktober 1956 sollte es poli- 
tisch zum 1. Januar 1957 und wirt- 
schaftlich am 31. Dezember 1959 
mit der Bundesrepublik Deutschland 
vereint werden. Es bleibt der Ver- 
dienst Konrad Adenauers, mit dem 
Saarvertrag die deutsch-französi- 
schen Beziehungen normalisiert und 
im Sinne eines vereinten Europas 
zukunftsfähig gemacht zu haben. 

1. Einberufung und Aufgabe 
Auf der Londoner Außenministerkon- 
ferenz im November/Dezember 1947 
konnten sich die „alliierten Groß- 
mächte" über die Neuordnung der 
staatlichen Verhältnisse Gesamt- 
deutschlands nicht einigen. 
Während die Sowjetunion einen 
deutschen Zentral- oder Einheits- 
staat forderte, traten die USA und 
Großbritanien für einen föderativen 
Aufbau und für die Einsetzung einer 
Grenzkommission zur Revision der 
Oder-Neiße-Linie ein. Die amerikani- 
sche Besatzungspolitik sollte dem 
demokratischen, föderativen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbau die- 
nen sowie dem deutschen Volk 
ermöglichen, auf der Grundlage 
einer freien und demokratischen 
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Regierungsform seine Einheit wie- 
derherzustellen und Regierungsver- 
antwortung zu übernehmen. Mit der 
Vereinigung der amerikanischen, 
britischen und französischen Besat- 
zungszone zurTrizone am 8. April 
1947 wurden die grundsätzlich 
gegensätzlichen Positionen der 
Westmächte und der Sowjetunion in 
wirtschaftlichen und politischen 
Zukunftsfragen besonders deutlich. 

Auf einer weiteren Londoner Konfe- 
renz am 2. Juni 1948 kamen die Ver- 
einigten Staaten von Amerika, Groß- 
britanien, Frankreich und die drei 
Benelux-Länder Belgien, Luxemburg 
und die Niederlande überein, die 
Einberufung einer verfassunggeben- 
den Versammlung für die drei West- 
zonen zu genehmigen. 

Als Maßnahme zur Durchführung 
der Londoner Beschlüsse dienten 
die drei „Frankfurter Dokumente". In 
ihnen wurden Grundsätze niederge- 
legt, die die Konferenzteilnehmer für 
den Inhalt einer westdeutschen Ver- 
fassung beachtet wissen wollten. Im 
zentralen ersten Dokument wurde 
vorgeschlagen, einen parlamentari- 
schen Rat als verfassunggebende 
Versammlung einzuberufen, die 
spätestens am 1. September 1948 
zusammentreten sollte. Der parla- 
mentarische Rat wurde nach dem 
Gesetz über die Errichtung eines 
parlamentarischen Rates in Gemein- 
schaft mit den Ländern Baden, Bay- 
ern, Bremen, Hamburg, Niedersach- 

sen, Nordrhein-Westfalen, Rhein- 
land-Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Württemberg-Baden und Württem- 
berg-Hohenzollem aus Abgeordne- 
ten gewählt. Er hatte die ausschließ- 
liche Aufgabe, für die im Gebiet der 
genannten Länder zu schaffende 
Ordnung ein Grundgesetz zu bera- 
ten, zu beschließen und den Mini- 
sterpräsidenten vorzulegen. 

2. Zusammensetzung des 
Parlamentarischen Rates 

Am 1 .September 1948 trat der Par- 
lamentarische Rat in Bonn zusam- 
men. Er wählte den späteren ersten 
Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland, Konrad Adenauer, zum 
Präsidenten und tagte vom Septem- 
ber 1948 bis Mai 1949. 

Der Parlamentarische Rat bildete 
sich aus 65 Ländervertretern 
(CDU/CSU und SPD je 27, 
FDP/DVP/LDP 5 und Zentrum, DP, 
KPD je 2), die von den Landtagen 
der elf Länder gewählt worden 
waren. Die Zahl der Abgeordneten, 
die jedes Land stellte, richtete sich 
nach der Einwohnerzahl des betref- 
fenden Landes. 

Der Parlamentarische Rat setzte 
sieben Fachausschüsse zur Vorbe- 
ratung der einzelnen Verfassungs- 
artikel sowie einen Hauptausschuß 
ein, der den Verfassungsentwurf in 
insgesamt vier Lesungen abschliß' 
ßend beriet. 
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3-Verabschiedung des 
Grundgesetzes 

Die Grundlage für die Arbeit des 
Parlamentarischen Rates bildete ein 
v°n einem Sachverständigenaus- 
schuß in Herrenchiemsee erarbeite- 
ter Verfassungsentwurf (sog. „Ver- 
fassungskonvent"). Dieser hatte die 
Aufgabe, mit einem Kreis regie- 
rur»gsberufener Sachverständiger 
den Entwurf einer Verfassung aus- 
arbeiten. 
^er Parlamentarische Rat nahm den 
Entwurf von Herrenchiemsee zur 
^snntnis, verarbeitete ihn teilweise, 
verwirklichte aber auch andere Vor- 
ahnungen. Das war möglich, da 
'hm von Anfang an die volle Kraft der 
Verfassungsschöpfung zuerkannt 
Wurde und seine Mitglieder von Wei- 
sungen unabhängig waren. 
^er erste Verfassungsentwurf wurde 
V°n den Militärgouverneuren abge- 
®hnt, weil er dem föderalistischen 

r'nzip zu wenig Rechnung trug. 
£uch die im März 1949 vorgelegte 
tndfassung des Grundgesetzes 
stieß auf Einwände der Militärgou- 
verneure. 

Schließlich fand am 8. Mai 1949 die 
bchlußabstimmung über das Grund- 
netz im Parlamentarischen Rat 
statt. Er verabschiedete in dritter 
Lesung das Grundgesetz mit 53 
9e9en 12 Stimmen. 

T" den darauffolgenden Wochen 
•^rde über das Grundgesetz in den 
lf Ostdeutschen Landtagen abge- 

stimmt. In zehn der elf Länder wurde 
es angenommen; in Bayern mit 101 
gegen 64 Stimmen bei neun Enthal- 
tungen abgelehnt. Gleichzeitig 
bejahte jedoch der bayerische Land- 
tag die Zugehörigkeit Bayerns zur 
Bundesrepublik Deutschland. 

Der Parlamentarische Rat stellte in 
seiner öffentlichen Sitzung vom 23. 
Mai 1949 fest, daß das am 8. Mai 
1949 beschlossene Grundgesetz 
durch die Volksvertretungen von 
mehr als Zwei Dritteln der beteiligten 
Länder angenommen worden war. 
Aufgrund dieser Feststellung hat der 
Parlamentarische Rat, vertreten 
durch seine Präsidenten, das 
Grundgesetz ausgefertigt und am 
23. Mai 1949 verkündet. Es trat am 
24. Mai 1949 in Kraft. 

II. Tragende Elemente 
des Bonner 
Grundgesetzes 

Von der Weimarer Verfassung 
zum Grundgesetz 

Obwohl mit dem Grundgesetz 
keine alte Verfassung geändert, 

sondern eine völlig neue Verfassung 
geschaffen wurde, schlugen sich 
dennoch die Erfahrungen der Wei- 
marer Republik unübersehbar im 
Grundgesetz nieder: Die Bedeutung 
der Grundrechte wurde im Grundge- 
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setz gestärkt, die Stellung der Ver- 
fassungsorgane hervorgehoben und 
der Schutz der politischen Rechte 
erhöht. 

1. Grundrechtskatalog 
Die Weimarer Verfassung von 1919 
enthielt in ihrem zweiten Hauptteil 
einen Katalog an Grundrechten und 
Grundpflichten. Dieser war in fünf 
Abschnitte unterteilt: die Einzelper- 
son, das Gemeinschaftsleben, die 
Religion und Religionsgesellschaf- 
ten, Bildung und Schule sowie das 
Wirtschaftsleben. Der Katalog diente 
dem Schutz der Person und ihrer 
bürgerlichen Freiheiten. 

Grundrechte in der Weimarer Verfas- 
sung waren in ihrer Bedeutung und 
ihrem Schutzbereich wesentlich 
schwächer als die des Grundgeset- 
zes. Sie waren mehr Programmm 
und Zielvorstellung als Abwehrrech- 
te. Statt - wie es das Bonner Grund- 
gesetz vorsieht - Maßgabe der 
Gesetzgebung zu sein, galten sie 
selbst nach Maßgabe der Gesetze. 
Wichtige Grundrechte konnten 
zudem in der Weimarer Republik 
durch den sog. Notstandsartikel 48 
formal außer Kraft gesetzt werden. 
Eine parlamentarische Entscheidung 
war hierzu nicht notwendig. 

Die Mütter und Väter unseres 
Grundgesetzes haben aus den 
Erfahrungen der Schwäche und der 
beliebigen Einschränkbarkeit der 
Grundrechte in der Weimarer Repu- 

blik entscheidende Konsequenzen 
gezogen. Die Grundrechte stehen im 
Grundgesetz am Anfang, was ihren 
Vorrang gegenüber dem übrigen 
Recht verdeutlicht. Sie sollten nicht 
schlichtes Anhängsel, sondern als 
unmittelbar geltendes Recht von 
jedermann einklagbar sein. Nach 
Artikel 19 Absatz 2 GG darf ihr 
Wesensgehalt in keinem Fall ange- 
tastet werden. Darüber hinaus bin- 
den sie nach Artikel 1 Absatz 3 GG 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht. Zentrales Funda- 
ment unserer Verfassung ist die 
Unantastbarkeit der von Artikel 1 
Abs. 1 S. 1 GG geschützten Men- 
schenwürde. 

a) Freiheitsgrundrechte 

Von ihrer historischen Entwicklung 
her sind Grundrechte als subjektive 
Rechte in erster Linie Abwehrrechte 
des Bürgers gegenüber dem Staat. 
Sie sichern die Freiheitssphäre des 
einzelnen vor Eingriffen der öffentli- 
chen Gewalt. Zu den Freiheitsrech- 
ten zählen: 

Art. 2 Absatz 1 GG: Die freie Ent- 
faltung der Persönlichkeit 

Art. 2 Absatz 2 GG: Das Recht 
auf Leben und körperliche Unver- 
sehrtheit 

Art. 4 Absatz 1 GG: Die Freiheit 
des Glaubens, des Gewissens 
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und die Freiheit des religiösen und 
Weltanschaulichen Bekenntnisses 
Art. 4 Absatz 2 GG: Die Freiheit 
ungestörter Religionsausübung 
Art. 4 Absatz 3 GG: 
Die Verweigerung des Kriegsdien- 
stes aus Gewissensgründen 
Art. 5 Absatz 1 GG: Das Grund- 
recht der Meinungsfreiheit 
Art. 5 Absatz 3 GG: Die Freiheit 
v°n Kunst, Wissenschaft, For- 
schung und Lehre 
Art. 8 GG: Die Versammlungsfrei- 
heit 

Art. 9 Absatz 1 GG: Die Vereini- 
9ungsfreiheit 
Art. 9 Absatz 3 GG: Die Koaliti- 
onsfreiheit 
Art. 10 GG: Die Unverletzlichkeit 
des Brief-, Post- und Femmelde- 
9eheimnisses 
Art. 11 GG: Die Freizügigkeit 

A""t. 13 Absatz 1 GG: Die Unver- 
'otzlichkeit der Wohnung 
An. 16 Absatz 2 GG: Das Aus- 
lleferungsverbot 
Art. 16a Absatz 1 GG: Das Asyl- 
recht 
Art-17 GG: Das Petitionsrecht. 

^L^istungsgrundrechte 

fleh     dem subJektiven Regelungs- 
Qb

halt verkörpern Grundrechte auch 
iektive Entscheidungen der Ver- 

fassung. Bei einigen Grundrechten 
ergibt sich bereits aus deren Wort- 
laut, daß sie über die Gewährung 
subjektiver Rechte hinaus auch insti- 
tutionelle Gewährleistungs- sowie 
Leistungs- und Teilhaberechte ent- 
halten. So gewährleistet etwa Art. 6 
Absatz 1 GG, daß Ehe und Familie 
als Rechtsinstitute bestehen. 

Nach Artikel 7 GG ist der Staat ver- 
pflichtet, innerhalb des staatlichen 
Schulwesens Religionsunterricht 
einzurichten, d.h. zu veranstalten 
und die Kosten dafür zu tragen. Aus 
der Institutsgarantie des Privatschul- 
wesens ergibt sich, daß der Staat 
das private Ersatzschulwesen zu 
schützen und zu fördern hat. 

Die Berufsfreiheit im engeren Sinne, 
die von Art. 12 GG geschützt wird 
und sowohl Berufswahl, Berufsaus- 
übung und Wahl der Arbeitsstätte 
umfaßt, ist Abwehrrecht und verfas- 
sungrechtliche Grund- bzw. Wert- 
entscheidung zugleich. Besondere 
Bedeutung kommt dem in Artikel 12 
Absatz 1 GG enthaltenen Teilhabe- 
recht am Hochschulstudium zu. 

Die Eigentumsgarantie des Artikel 
14 GG ist ein elementares Grund- 
recht. Artikel 14 GG enthält eine 
Institutsgarantie für das Privateigen- 
tum. Sie soll dem Grundrechtsträger 
einen Freiheitsraum im vermögens- 
rechtlichen Bereich sichern und ihm 
eine eigenverantwortliche Gestal- 
tung des Lebens ermöglichen. 
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c) Gleichheitsgrundrechtrechte 

Das Grundgesetz kennt weiterhin 
Gleichheitsgrundsätze. Zu diesen 
zählen allgemeine und spezielle. Der 
allgemeine Gleichheitsgrundsatz 
des Art. 3 GG gebietet wesentlich 
Gleiches gleich und wesentlich 
Ungleiches ungleich zu behandeln. 
Spezielle Gleichheitsgrundsätze fin- 
den sich für Mann und Frau in Artikel 
3 Absatz 2 GG, für eine Reihe ande- 
rer Kriterien in Artikel 3 Absatz 3 
GG. In diesem Zusammenhang ist 
auch das nach Art. 3 Absatz 3 Satz 
2 GG normierte Benachteiligungs- 
verbot behinderter Menschen zu 
nennen. 
Weitere spezielle Gleichheitsvor- 
schriften ergeben sich für die Glau- 
bensfreiheit in Artikel 4 GG, für 
nichteheliche Kinder in Art. 6 Absatz 
5 GG, für staatsbürgerliche Rechte 
und den Zugang zum öffentlichen 
Dienst in Artikel 33 Absatz 1 bis 3 
GG, für die Wahlgleichheit insbe- 
sondere in Artikel 38 GG und die 
Gleichbehandlung der Parteien in 
Artikel 21 GG. 

2. Verfassungsprinzipien 
An die Grundrechte schließen sich 
in Artikel 20 GG die verfassungs- 
rechtlichen Grundprinzipien unseres 
Grundgesetzes an. 

a) Demokratieprinzip 

In Artikel 20 Absatz 1 GG heißt es: 
„Die Bundesrepublik Deutschland ist 

ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat." Das Demokratieprin- 
zip verlangt eine ununterbrochene 
Legitimationskette vom Volk zu den 
mit staatlichen Aufgaben betrauten 
Organen und Amtswaltern der Ver- 
waltung. Die Staatsgewalt darf allein 
vom Volk ausgehen (Artikel 20 Abs. 
2 S. 1 GG). Ihre Ausübung erfolgt 
durch Wahlen und Abstimmungen 
(Artikel 20 Abs. 2 S. 2 GG). 

b) Bundesstaatsprinzip 

Neben den in Artikel 20 GG nieder- 
gelegten Grundsätzen verbietet Arti- 
kel 79 Absatz 3 GG auch eine Ände- 
rung des Grundgesetzes, durch die 
die Gliederung des Bundesgebietes 
berührt wird. Nach dem Bundes- 
staatsprinzip bilden die Bundeslän- 
der als Gliedstaaten gemeinsam mit 
dem Bund die Bundesrepublik 
Deutschland. Länder und Bund 
besitzen originäre Staatsgewalt; ihre 
Verfassungsbereiche stehen neben- 
einander. 
Aus der föderativen Gestaltung der 
Bundesrepublik Deutschland folgt für 

den Bund wie auch für die Länder 
die Rechtspflicht zu bundesfreundli- 
ehern Verhalten („Bundestreue"). 
Sowohl Bund als auch Länder müs- 
sen entsprechend diesem Prinzip 
zusammenwirken und zur Förderung 
der Belange des Bundes und der 
Gliedstaaten beitragen. Ausdruck 
der Bundestreue ist die Pflicht zur 
Verständigung und gegenseitigen 
Rücksichtnahme zwischen den 

10 
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Staaten und die Pflicht zur Bewah- 
rung und Herstellung der grundge- 
setzlichen Ordnung. 

^liäewaltenteilung 
Das Prinzip der Gewaltenteilung ist 
'n Artikel 20 Abs. 2 S. 2 GG veran- 
kert. Es unterscheidet drei Teilberei- 
Cne staatlicher Aufgaben: Die 
9esetzgebende (Legislative), die 
v°Hziehende (Exekutive) und die 
^entsprechende Gewalt (Judikati- 
VJ). Das Gewaltenteilungsprinzip soll 
^ eine rationale und sachgerechte 
ür9anisation des Staates sorgen. 

^LBechtsstaatsprinzip 

j:as Rechtsstaatsprinzip ist eines 
J;er elementaren Prinzipien des 
Grundgesetzes und hat in zahlrei- 
chen Vorschriften eine nähere Kon- 
^etisierung gefunden. Rechtsstaat- 

'chkeit besagt nicht nur, daß der 
~taat eine Rechtsordnung aufstellt 
^nd garantiert, sondern bedeutet 

Uch die Garantie bestimmter histo- 
Sch entwickelter, teilweise auch in 
'e Verfassung ausdrücklich aufge- 
ommener rechtsstaatlicher 

^fundsätze. Hierzu zählen insbe- 
°ndere der Grundsatz der Gewal- 
nteiiung, ferner die Bindung der 
esetzgebung an die verfassungs- 

d 
a^ige Ordnung und die Bindung 

. r Vollziehenden und rechtspre- 
J^nden Gewalt an Gesetz und 

VoTht (Artikel 20 Absatz 3 GG)- Die 

"Gehende Gewalt hat darüber hin- 

aus den Grundsatz der Gesetz- 
mäßigkeit der Verwaltung zu befol- 
gen. Sie ist, ebenso wie die recht- 
sprechende Gewalt, an die Gesetze 
gebunden. 

Ein weiterer rechtsstaatlicher Grund- 
satz ist die Meßbarkeit der staatli- 
chen Handlungen. Diese müssen in 
gewisser Weise voraussehbar sein. 
Hieraus ergeben sich auch Anforde- 
rungen an die Ausgestaltung der 
Gesetze durch den Gesetzgeber. 

Weiter folgt aus dem Rechtsstaats- 
prinzip der Grundsatz der Verhältnis- 
mäßigkeit von Mittel und Zweck, der 
ebenfalls für alle Teile der Staats- 
gewalt verbindlich ist. Schließlich 
gehört hierzu die möglichst umfas- 
sende Gewährung von Rechtsschutz 
durch unabhängige Gerichte bei 
Rechtsverletzungen durch die öffent- 
liche Gewalt. 

e) Sozialstaatsprinzip 

Unser Grundgesetz hat sich weiter- 
hin zum Postulat der sozialen 
Gerechtigkeit in Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtsprechung 
bekannt. Die Bundesrepublik 
bekennt sich in Artikel 20 und 28 GG 
zu den Prinzipien des Sozialstaats. 
Das Sozialstaatsprinzip kommt im 
Grundgesetz in der Garantie der 
Koalitionsfreiheit, der freien Berufs- 
wahl und in der Verpflichtung zum 
gemeinnützigen Gebrauch des 
Eigentums zum Ausdruck. Darüber 
hinaus beeinflußt es die Auslegung 
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der Gesetze, begrenzt die individuel- 
len Freiheitsrechte und garantiert 
das Existenzminimum. 

3. Schutz der politischen 
Stabilität 

Vor dem Hintergrund der bitteren 
Erfahrungen der Weimarer Verfas- 
sung verzichteten die Mütter und 
Väter unseres Grundgesetzes 
bewußt auf die in Weimar vorhande- 
nen direktdemokratischen Elemente. 
Politische Stabilität wurde dadurch 
gesichert, daß das Staatsoberhaupt 
nicht mehr durch das Volk, sondern 
durch eine Bundesversammlung 
gewählt werden sollte. Während die 
Rechte des Bundespräsidenten 
gegenüber denen des Reichspräsi- 
denten erheblich eingeschränkt wur- 
den, erfuhren Bundeskanzler und 
Bundesrat gegenüber dem Weima- 
rer Reichskanzler und Reichsrat 
eine erhebliche Stärkung. 

Im Parlamentarischen Rat schufen 
die Mütter und Väter unseres Grund- 
gesetzes die Grundlage für eine sta- 
bile Demokratie und eine freiheitli- 
che demokratische Grundordnung 
sowie ein parlamentarisches 
System, das weitgehend stabile 
Mehrheiten garantiert. 

a) Das konstruktive 
Mißtrauensvotum 

Nach Artikel 67 GG kann der Bun- 
destag dem Bundeskanzler das 
Mißtrauen dadurch aussprechen, 

daß er mit der Mehrheit seiner Mit- 
glieder einen Nachfolger wählt und 
den Bundespräsidenten ersucht, 
den Bundeskanzler zu entlassen. 
Das konstruktive Mißtrauensvotum 
soll verhindern, daß der Bundes- 
kanzler gestürzt wird, ohne daß die 
Bildung einer neuen Bundesregie- 
rung sichergestellt ist. 

b) Die Fünf-Prozent-Sperrklausel 

Nach der Fünf-Prozent-Sperrklausel 
werden bei der Zuteilung von Sitzen 
im Parlament nur Parteien berück- 
sichtigt, die mindestens fünf Prozent 
der im Wahlgebiet abgegebenen gül- 
tigen Zweitstimmen erhalten oder in 
mindestens drei Wahlkreisen einen 
Sitz errungen haben. Mit der Klausel 
soll die bei einem Verhältniswahlsy- 
stem auftretende Gefahr der Parla- 
mentszersplitterung, die in der Wei- 
marer Republik zu einer schwieriger1 

Mehrheitsfindung und schließlich zu 
einer Lähmung der Gesetzgebung 
führte, vermieden werden. 

c) Das Grundgesetz als 
wehrhafte Verfassung 

Das Grundgesetz der Bundesrepu- 
blik Deutschland gewährleistet ein 
Höchstmaß an politischer und bür- 
gerlicher Freiheit. Nur ein starker, 
rechtsstaatlichen Prinzipien ver- 
pflichteter und mit Autorität ausge- 
statteter Staat besitzt die notwendig 
ge Handlungsfähigkeit und die Kraft, 
die Freiheit des einzelnen Bürgers 
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2u schützen. Der freiheitliche Staat, 
der sich nicht gegen seine Feinde 
2lJr Wehr setzt, verspielt die Freiheit 
Seiner Bürger. 
Diese Lehre zogen die Schöpfer des 
^""undgesetzes aus den Erfahrun- 
gen mit der Weimarer Verfassung, in 
^er die Macht des einzelnen Staats- 
organs oft stärker war als die des 
demokratischen Staates insgesamt. 
^us diesem Grund normierten sie 
unser Grundgesetz als starke und 
Wehrhafte Verfassung. 

^Mitwirkung der Parteien 
arider politischen 
VVJliensbildung 

n der Weimarer Verfassung wurde 
j*le politische Existenz der Parteien 
*aum zur Kenntnis genommen. Ins- 
besondere fehlte es an einer rechtli- 
chen Einbeziehung der Parteien in 

as Verfassungssystem. 
Iese Aufgabe nimmt im Grundge- 

setz Artikel 21 wahr. In Absatz 1 ist 
unmehr festgeschrieben, daß die 
^rteien bei der politischen Willens- 

°"dung des Volkes mitwirken. Das 
^rundgesetz hat die Parteien als 
erfassungsrechtlich notwendige 

^rumente für die politische Wil- 
nsbildung des Volkes anerkannt 

r
nd in den Rang einer verfassungs- 
^chtlichen Institution erhoben. 
. e CDU wurde von Frauen und 

annern gegründet, die nach dem 
d
cneitern der Weimarer Republik, 
en Verbrechen der Nationalsoziali- 

sten und angesichts des kommuni- 
stischen Herrschaftsanspruchs nach 
1945 wollten, daß die Zukunft 
Deutschlands von einer christlich 
geprägten, überkonfessionellen 
Volkspartei gestaltet wird. Im Som- 
mer 1945 entwickelte sich in ver- 
schiedenen Teilen Deutschlands - 
bei allen unterschiedlichen program- 
matischen Zielsetzungen im Detail - 
sehr rasch ein einheitlicher Rahmen 
für die spätere „Union" in den einzel- 
nen Besatzungszonen. Gemeinsam 
mit der CSU war die CDU die einzi- 
ge Innovation im deutschen Partei- 
ensystem der Nachkriegszeit. 

4. Das Prinzip der „offenen 
Staatlichkeit" 

Die Erfahrung zweier Weltkriege 
hatte zu der Einsicht geführt, daß 
die elementaren Staatsaufgaben - 
Freiheit, Frieden, Sicherheit und 
materielles Wohlergehen der Bürger 
zu ermöglichen - im 20. Jahrhun- 
dert nicht mehr vom Nationalstaat 
allein erfüllt werden können. Unter 
den historischen Bedingungen inter- 
nationaler Verflechtungen läßt sich 
Daseinsvorsorge im Inneren und 
eine ausreichende Sicherung nach 
Außen nur noch in zwischenstaatli- 
cher Zusammenarbeit gewährlei- 
sten. Dabei ist gerade die Bundes- 
republik Deutschland wirtschaftlich, 
aber auch politisch auf eine euro- 
päische Einbindung angewiesen. 

Die Mütter und Väter des Grundge- 
setzes hatten hieraus die Konse- 
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quenzen gezogen und eine Verfas- 
sungsentscheidung zu Gunsten 
einer „offenen Staatlichkeit" getrof- 
fen. Durch das Grundgesetz wurde 
ein Deutschland ins Leben gerufen, 
das nach der Präambel des Grund- 
gesetzes, nicht nur seine nationale 
und staatliche Einheit wahren will, 
sondern auch bereit ist, als gleichbe- 
rechtigtes Glied in einem vereinten 
Europa dem Frieden der Welt zu die- 
nen. Der frühere Art. 24 GG (jetzt 
Art. 23 GG) enthält die Ermächti- 
gung, Hoheitsrechte auf zwi- 
schenstaatliche Einrichtungen zu 
übertragen (Supranationalität). Auf 
dieser verfassungsrechtlichen 
Grundlage beruht die Zugehörigkeit 
der Bundesrepublik Deutschland zur 
Europäischen Union. 

Auf der Grundlage dieser Ermächti- 
gung können die Organe der Euro- 
päische Union, d.h. vor allem Rat, 
Kommission und Parlament Recht 
setzen. Die EU-Verordnungen sind 
von allgemeiner und unmittelbar 
verbindlicher Wirkung. Die Richtlinie 
dagegen richtet sich an die Mitglieds- 
staaten und muß, um für den ein- 
zelnen Bürger Geltung zu erlangen, 
von diesen grundsätzlich in inner- 
staatliches Recht umgesetzt werden. 
Das Europäische Gemeinschafts- 
recht stellt damit eine eigene Rechts- 
ordnung dar, die vom nationalen 
Recht der Mitgliedstaaten getrennt 
besteht. Das Gemeinschaftsrecht 
geht nationalem Recht vor - auch 
nationalem Verfassungsrecht. Die- 

sen Vorrang hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) im Jahre 1964 
höchstrichterlich festgestellt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat 
diesen Vorrang bestätigt und seine 
Kontrollkompetenz bei der Anwen- 
dung des Gemeinschaftsrechts prak- 
tisch aufgegeben. Es hat dies damit 
begründet, daß auch auf europäi- 
scher Ebene, vor allem durch die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs, ein ausreichender und 
der Grundrechtstradition der Mit- 
gliedsstaaten entsprechender 
Grundrechtsschutz garantiert ist. 

Die Fortent- 
wicklung des 
Grundgesetzes 

Im Jahre 1949 waren am Zustande' 
kommen des Grundgesetzes nicht 

alle Teile des deutschen Volkes 
beteiligt. Zudem übte der alliierte 
Kontrollrat die politische Macht in 
Deutschland aus. Vor diesem Hinter' 
grund war das Grundgesetz nur als 
Ubergangsordnung gedacht. Der 
Begriff „Verfassung" wurde vermiß' 
den. Ohne seine Geltungskraft zu 
mindern, ist das Grundgesetz im 
Laufe seines nunmehr fünfzigjähri- 
gen Bestehens in zahlreichen 
Änderungen fortentwickelt worden- 
Folgende Änderungen waren yo(^ 
besonderer Bedeutung: 
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1- Entwicklung des Wehr- 
rechts (Wehrergänzung und 
Wehrpflichtgesetz) 

Der Deutsche Bundestag verab- 
schiedete mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit der Regierungs- 
parteien die 1. Wehrergänzung (Arti- 
^ 73 GG). Sie trat am 26. März 
"954 in Kraft und begründete die 
**ehrhoheit des Bundes, indem sie 
Jhm die ausschließliche Gesetzge- 
^Urigskompetenz in Verteidigungs-, 
VVehrpf|jcht- und Zivilschutzangele- 
9enheiten einräumte. 
ArT1 6. März 1956 folgte die Verab- 
redung der 2. Wehrergänzung 

es Grundgesetzes durch den Deut- 
schen Bundestag. Sie trat am 19. 
J^rz 1956 in Kraft und schaffte die 
Aussetzungen für die Einführung 

p6r allgemeinen Wehrpflicht, für die 
trnennung von Offizieren und Unter- 
minieren durch den Bundespräsi- 

enten und für die Übernahme der 
efehls- und Kommandogewalt 
urch den Bundesminister der Ver- 

ewigung in Friedenszeiten bzw. 
Urch den Bundeskanzler im Vertei- 

ai9ungsfall. 

J11 gleichen Tag verabschiedete der 
putsche Bundestag gegen die 

s
tlr^rnen der SPD das Soldatenge- 

vv h "Es funrte den Namen »Bundes- 
pe.hr" ein und regelte Rechte und 
s "°hten der Berufssoldaten, der 

Df? k en auf Zeit und der Wehr" 
^'•chtigen. Das Wehrpflichtgesetz 

m 21. Juli 1956 führte für alle 

Männer zwischen dem 18. und dem 
45. Lebensjahr die allgemeine Wehr- 
pflicht ein. 

Mit dem 17. Gesetz zur Ergänzung 
des Grundgesetzes vom 24. Juni 
1968 wurde Art. 12a GG in das 
Grundgesetz eingeführt. Nach Art. 
12a Absatz 2 GG kann durch 
Gesetz ein Ersatzdienst (Zivildienst) 
für denjenigen eingeführt werden, 
der gemäß Art. 4 Absatz 3 GG aus 
Gewissengründen den Kriegsdienst 
mit der Waffe wirksam verweigert. 
Nach § 1 des Kriegsdienstverwei- 
gerungsgesetzes hat derjenige, der 
sich aus Gewissensgründen der 
Beteiligung an jeder Waffenanwen- 
dung zwischen den Staaten wider- 
setzt und deshalb unter Berufung 
auf Artikel 4 Absatz 3 Satz 1 GG 
den Kriegsdienst mit der Waffe ver- 
weigert, statt des Wehrdienstes Zivil- 
dienst außerhalb der Bundeswehr 
als Ersatzdients gemäß Artikel 12a 
GG zu leisten. Nach dem Zivildienst- 
gesetz vom 28. September 1994 
erfüllen im Zivildienst anerkannte 
Kriegsdienstverweigerer Aufgaben, 
die dem Gemeinwohl dienen. 

2. Innere Sicherheit und 
„außerparlamentarische 
Opposition" (Notstand- 
verfassung und Notstands- 
gesetzgebung) 

Besonders das Frühjahr 1967 war in 
der Bundesreprublik Deutschland 
von inneren Unruhen gekennzeich- 
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net, die vornehmlich durch Proteste 
und Kundgebungen von Studenten- 
gruppen hervorgerufen wurden. Pro- 
testmärsche gegen den Besuch des 
Schahs Reza Pahlawi sowie gegen 
die politischen Zustände im Iran 
eskalierten am 2. Juni 1967 in West- 
Berlin zu schweren Zusammen- 
stößen mit der Polizei. Was als Pro- 
testkundgebung begann, entwickelte 
sich zu schwerwiegenden politi- 
schen Unruhen. Am Ende stand eine 
ernsthafte Gefährdung der inneren 
Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland. Diese wurde beson- 
ders im April 1968 sichtbar, als es in 
verschiedenen Städten zu gewalt- 
tätigen Krawallen, Ausschreitungen 
und Straßenschlachten kam. 

Die verschiedenen oppositionellen 
Gruppen außerhalb des parlamenta- 
rischen Repräsentativ- und Parteien- 
systems schlossen sich zur sog. 
„außerparlamentarischen Oppositi- 
on" (APO) zusammen. Hauptgründe 
hierfür waren Kritik am „bürgerli- 
chen" Staat, das Fehlen einer 
großen parlamentarischen Oppositi- 
onspartei, eine verzögerte Reform 
des Bildungswesens, die Begeiste- 
rung für marxistische und anarchisti- 
sche Ideen in linken Studentenorga- 
nisationen sowie Proteste gegen die 
NATO und den Vietnamkrieg. 

Vor diesem Hintergrund verabschie- 
dete der Deutsche Bundestag am 
30. Mai 1968 die Notstandsverfas- 
sung, die am 28. Juni 1968 in Kraft 

trat. Diese ergänzte das Grundge- 
setz in den Bereichen Verteidigungs- 
fall (Artikel 115a-115l GG), innerer 
Notstand (Artikel 91 GG) sowie bei 
Naturkatastrophen und außerge- 
wöhnlichen Unglücksfällen (Artikel 
35 GG). Im Verteidigungsfall (Art. 
80a GG) kann die Bundesregierung 
die Streitkräfte zum Objektschutz 
und zur Verteidigung einsetzen. Arti- 
kel 53a GG regelt, daß ein gemein- 
samer Ausschuß die Gesetzge- 
bungsfunktion solange wahrnimmt, 
wie die Legislative daran gehindert 
ist. Ebenfalls verabschiedet wurden 
die einfachen, d.h. nicht verfas- 
sungändernden Notstandsgesetze 
(Arbeitssicherstellungsgesetz, Ein- 
schränkung des Brief,- Post- und 
Fernmeldegeheimnisses). 

Nach Schaffung des Artikel 91 GG 
kann ein Land zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitlich demokratische 
Grundordnung des Bundes oder de5 

Landes Polizeikräfte anderer Länder 

sowie Kräfte und Einrichtungen 
anderer Verwaltungen und des Bun- 
desgrenzschutzes anfordern. 

3. Finanzreform (Gemein- 
schaftsaufgaben) 

Durch das 21. Gesetz zur Änderung 
des Grundgesetzes (Finanzreform' 
gesetz) vom 12.Mai 1969 wurde •- ^ 
neben weiteren Ergänzungen - ^ 
kel 91 a GG eingefügt. Danach wir* 
der Bund bei der Erfüllung von Aut- 
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9aben der Länder mit, wenn diese 
Aufgaben für die Gesamtheit bedeut- 
sam sind und die Mitwirkung des 
°undes zur Verbesserung der Le- 
pnsverhältnisse erforderlich ist. 
inhaltlich ist die Wahrnehmung der 
^meinschaftsaufgaben auf den 
l Usbau und Neubau von Hochschu- 
l6n einschließlich der Hochschulkli- 
'*en, die Verbesserung der regio- 
alen Wirtschaftsstruktur sowie die 
Besserung der Agrarstruktur und 
es Küstenschutzes begrenzt. 
U|"idesgesetze, die die Gemein- 
Criaftsaufgaben näher bestimmen, 

^9eln ergänzend allgemeine 
J"undsätze sowie Bestimmungen 
ber das Verfahren und eine 

9emeinsame Rahmenplanung. 

*• Die Wiederherstellung der 
deutschen Einheit (Eini- 
9ungsvertragsgesetz und 
Beitritt der Deutschen Demo- 
kratischen Republik) 

i^eits während der Feiern zum 40. 
1qftStag der DDR am 7. Oktober 

UDR kam es in vielen städten der 

^   n zu offenen Protesten gegen 
•   s SED-Regime. Unüberhörbar war 
^ ^ahlreichen Demonstrationen der 
n    ^underttausender Menschen 
d 

Cn Freiheit und Wiederherstellung 
r Putschen Einheit. 

^rä     Und9esetz enthielt in seiner 
Ve 

arnbel die verfassungsrechtliche 
Dichtung für alle politischen Or- 

gane der Bundesrepublik Deutsch- 
land, mit allen Kräften die Einheit 
Deutschlands anzustreben und ihre 
Maßnahmen auf dieses Ziel auszu- 
richten. Vor dem Hintergrund der 
Wiederherstellung der deutschen 
Einheit war das Grundgesetz nicht 
nur in diesem Punkt zu ändern. 

Insbesondere die Frage, wie die 
deutsche Einheit verfassungsrecht- 
lich wieder hergestellt werden soll, 
bedurfte einer grundgesetzlichen 
Klärung. Nach dem Grundgesetz 
alter Fassung boten sich zwei grund- 
legende Optionen zur Wiederherstel- 
lung der deutschen Einheit: 

Zum einen wurde der Weg über die 
Konstituierung einer neuen und 
durch Volksabstimmung legitimier- 
ten Verfassung für das gesamte 
Deutschland (Artikel 146 GG a.F.) 
diskutiert. Zum anderen wurde der 
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland (Artikel 23 GG a.F.) 
erwägt. 

Die Menschen in der ehemaligen 
DDR haben sich in ihrer großen 
Mehrheit für den Beitritt zum Grund- 
gesetz entschieden. Mit dem Eini- 
gungsvertragsgesetz vom 23. Sep- 
tember 1990 wurden die Präambel, 
Artikel 51 Absatz 2 GG, Artikel 135a 
GG und Artikel 146 GG geändert, 
wurde Artikel 23 GG aufgehoben 
und Artikel 143 GG eingefügt. Das 
Grundgesetz ist nunmehr seit 1990 
die Verfassung des vereinten 
Deutschland. 
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5. Gemeinsame Verfassungs- 
kommission 1992 

Die Vorgaben des Einigungsvertra- 
ges, die Notwendigkeiten auf dem 
Weg zur Europäischen Union und 
die Sicherung des Standortes 
Deutschland im Blick auf die Her- 
ausforderungen der Zukunft haben 
1992 eine Anpassung unserer Ver- 
fassung notwendig gemacht. Dabei 
konnte das Grundgesetz als Ganzes 
bewahrt und vor modischen Experi- 
menten sowie einer Totalrevision 
bewahrt werden. Stattdessen wurde 
erfolgreich ein Weg verfolgt, der die 
Kraft des Grundgesetzes erhalten, 
gleichwohl aber den dringenden 
Neuerungsbedürfnissen Rechnung 
getragen hat. 

Der Deutsche Bundestag beschloß 
auf seiner Sitzung am 28. November 
1991 die Einsetzung einer gemein- 
samen Verfassungskommission aus 
Mitgliedern des Bundestages und 
des Bundesrates. Es war nicht nur 
Aufgabe der Verfassungskommission, 
sich mit den Materien des Artikel 5 
des Einigungsvertrages und der Ein- 
setzungsbeschlüsse zu befassen 
sowie in der politischen Diuskussion 
aktuell gewordene verfassungsrecht- 
liche Fragen im Hinblick auf notwen- 
dige Grundgesetzänderungen zu 
untersuchen. Vielmehr nahm sie im 
Rahmen eines Selbstbefassungs- 
rechts das Recht wahr, ihr Votum zu 
eingeleiteten Verfahren der Verfas- 
sungsänderung abzugeben. 

a) Gleichstellung und Gleich: 
berechtiguna von Frauen up£ 
Männern 

Das Gleichberechtigungsgebot in 
Artikel 3 Abs. 2 GG wurde um die 
Verpflichtung des Staates ergänzt, 
die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern zu fördern und auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile 
hinzuwirken. Damit folgte der 
Gesetzgeber in vollem Umfang den 
Empfehlungen der Gemeinsamen 
Verfassungskommission von Bun- 
destag und Bundesrat. 
Nach zahlreichen Sitzungen und 
Diskussionen der Gemeinsamen 
Verfassungskommission konnte 
schließlich erreicht werden, daß 
nunmehr die Gleichberechtigung vop 

Frauen und Männern in der Lebens- 
wirklichkeit stärker beachtet wird un 
die zuständigen staatlichen Organe 
angehalten werden, Maßnahmen zu 

Erreichung der tatsächlichen Gleic^' 
berechtigung zu ergreifen. Damit is1 

die Gemeinsame Verfassungskorn- 
mission dem Auftrag des Bundesve 
fassungsgerichts gefolgt, das imme 

wieder auf eine weitergehende 
Bedeutung des Artikel 3 Absatz 2 
GG hingewiesen hat. 

b) Benachteiligungsverbot 

Obwohl die Belange der Behinder- 
ten bereits durch das damals gelte 
de Verfassungsrecht berücksichtig 
waren, besteht kein Zweifel an de 
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Notwendigkeit, sich stets nachhaltig 
Tur den besonderen Schutz Behin- 

erter vor Diskriminierung einzuset- 
2eri. Angesichts der Rücksichtslosig- 
Keit gegenüber Behinderten soll die 

Usdrückliche Anerkennung eines 
lskriminierungsschutzes im Text 
es Grundgesetzes das Bewußtsein 

^r die Anliegen Behinderter in der 
^Seilschaft schärfen. 

Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG lautet: 

»Niemand darf wegen 
seiner Behinderung 
benachteiligt werden." 

QSesetzgebungs- 
ternpetenzen und -verfahren 
^-Bundesstaat 

^ einer Stärkung der Länder im 
ereich der Gesetzgebungskompe- 
n2en und Gesetzgebungsverfah- 
n wurde erneut durch die Gemein- 

b rt1e Verfassungskommission die 
ö

ec,eutung der Bundesrepublik 
te

eutschland als föderativ geglieder- 
s System hervorgehoben. Die so- 

yenannte Bedürfnisklausel in Artikel 

Und   Satz 2 GG wurde Präzisiert 

a konkretisiert. Zugleich wurde 
u m|t die Justitiabilität der Bedürfnis- 
^ Usel verbessert. Konkreter wur- 
für d

et)enfa,ls die Voraussetzungen 
9efaßt 

Rahmengesetzgebung 

P    ereich der Gesetzgebungskom- 
Peten Zen hat der Bund wichtige 

neue Zuständigkeiten gewonnen. Er 
hat die Gesetzgebungskompetenzen 
für die Bereiche Fortpflanzungsme- 
dizin, Gentechnik und Organtrans- 
plantation erhalten. Dieses neue 
Kompetenzbündel ermöglicht es 
dem Bundesgesetzgeber, auf pro- 
blematische Folgen des technisch- 
medizinischen Fortschritts mit den 
Mitteln von Gesetz und Recht zu 
reagieren. 

Darüber hinaus wurde nach langer 
Diskussion eine Gesetzgebungs- 
kompetenz des Bundes für die 
Staatshaftung geschaffen. 

d) Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen 

Ausgangspunkt der Beratungen in 
der Gemeinsamen Verfassungskom- 
mission war die parteiübergreifende 
Auffassung, daß - unabhängig von 
der Frage, wie man sich zur Aufnah- 
me sonstiger Staatszielbestimmun- 
gen verhält - jedenfalls die verfas- 
sungsrechtliche Verankerung eines 
Staatsziels Umweltschutz erwünscht 
sei. Die Gemeinsame Verfassungs- 
kommission hat sich für die anthro- 
pozentrische Ausrichtung eines 
Staatsziels Umweltschutz entschie- 
den. Maß und Mittelpunkt aller staat- 
lichen Regelungen und Maßnahmen 
ist der Mensch. Bereits aus diesem 
Grund kann der Umwelt als solcher 
kein der Stellung des Menschen 
gleichgeordneter verfassungrechtli- 
cher Eigenwert zuerkannt werden. 
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e) Verwirklichung eines 
vereinten Europa 

Mit den Grundgesetzänderungen im 
Zusammenhang mit dem Vertrag von 
Maastricht (Artikel 23, 24, 28 GG) 
fiel die Entscheidung zugunsten 
eines Europas mit demokratischen, 
rechtsstaatlichen, sozialen und föde- 
rativen Grundsätzen, das auch dem 
Grundsatz der Subsidiarität entspre- 
chen und einen dem Grundgesetz 
vergleichbaren Grundrechtsschutz 
gewährleisten muß. 
Gleichzeitig wurde auf dem Weg zu 
einem vereinten Europa die demo- 
kratische Kontrolle durch Bundestag 
und Bundesrat gestärkt, allen Bür- 
gern der Europäischen Union ein 
kommunales Wahlrecht in Deutsch- 
land gewährt und die Errichtung 
einer unabhängigen europäischen 
Notenbank nach dem Muster der 
Deutschen Bundesbank ermöglicht. 

IV. Verfassungs- 
entwicklung in 
europäischer 
Perspektive 

Nach der Unterzeichnung des 
Maastricher Vertrages (1992) 

und des Vertrages von Amsterdam 
(1997) ist die Debatte um eine 
Europäische Verfassung neu aufge- 
lebt. Dabei geht es im Kern um die 

Frage, wie auf europäischer Ebene 
eine bürgernahe, demokratische und 
handlungsfähige Union verwirklicht 
werden kann. 

1. Geschichtlicher Rückblick 
Zur Zeit der Vorbereitung der Römi- 
schen Verträge zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft existier 
ten in Deutschland zwei Vorstellun- 
gen von der Ausgestaltung der 
europäischen Einigung: Die Institu- 
tionalisten um Konrad Adenauer 
dachten mehr politisch und wollten 
den Zusammenschluß der Mitglied- 
staaten als eine dauerhafte politi- 
sche Institution ausgestalten. Insbe- 
sondere für Konrad Adenauer war 
die wirtschaftliche Integration kein 
isolierter Selbstwert, sondern Teil 
einer politischen Konzeption und 
historischen Aufgabe: nämlich 
Schaffung einer dauerhaften politi- 
schen Europäischen Union als 
Garant für Frieden, Freiheit, Sicher- 
heit und eine menschengerechte 
Ordnung. Zugleich wollte er damit 
langfristig die Wiedervereinigung 
Deutschlands und die Einigung 
Europas in Frieden und Freiheit vor- 
anbringen. Dagegen strebten die 
sogenannten Funktionalisten um 
Ludwig Erhard eine auf eine bloße 
Wirtschaftsintegration gerichtete 
Entwicklung an. 
Im Mai 1955 setzte sich glücklicher- 
weise die institutionalistische Sicht- 
weise durch, die dem Zusammen- ^ 
hang zwischen Verfassung und we1' 
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terer wirtschaftlicher Entwicklung 
gerecht werden konnte. Man war 
Slch schließlich darüber im klaren, 
Goß die funktionale Integration einer 
Europäischen Politik durch die 
Raffung eines institutionellen 
^ofüges ergänzt werden müsse. 
Arn 25. März 1957 wurden die Römi- 
schen Verträge zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemein- 
schaft in Rom unterzeichnet. Am 
~- Juli 1957 ratifizierte der Deutsche 
Bundestag mit großer Mehrheit die 
^mischen Verträge, die am 1. Ja- 
|luar 1958 in Kraft traten. Nach dem 
gjön der Gründerjahre folgte eine 

hase der europäischen Stagnation 
Ur|d Selbstblockade, die u.a. ihre 
Ursache in dem Vetorecht der Mit- 
9|ledstaaten hatte. Dieses vertraglich 
JJ'cht vorgesehene Vetorecht war 
^r9ebnis der sogenannten „Luxem- 
Dur9er Vereinbarung" vom 29. Janu- 

.r 1966. Damit wurde schon zu 
*jlnem frühen Zeitpunkt im Verlauf 

er europäischen Einigung eine 
esonders wichtige Verfassungspro- 
lernatik exemplarisch sichtbar: Eine 

Politische Gemeinschaft ohne Ent- 
Scheidungskraft und Durchsetzungs- 
ahigkeit wird funktionsunfähig und 
®r|iert zugleich das Vertrauen der 
Ur9er in ihre Leistungskraft und 

Qar^it an Akzeptanz. 

• Europa braucht einen 
*erfassungsvertrag 

dioD1 Von euroPäischer Verfassung 
e ^ede ist, werden dagegen häufig 

Bedenken laut. Denn Verfassungen 
bilden die Rechtsgrundlagen von 
Staaten; zwischenstaatliche Einrich- 
tungen dagegen existieren durch völ- 
kerrechtlichen Vertrag. Deshalb wird 
teilweise eingewandt, daß eine Ver- 
fassung für die Europäische Union, 
die sich noch im Stadium eines Staa- 
tenverbundes befindet, unnötig und 
sogar unmöglich ist. Andererseits ist 
aber auch die Europäische Union auf 
einen Bestand verfassungsrechtli- 
cher Prinzipien - wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, 
persönlicher Grundrechtsschutz, Ver- 
trauenschutz, Verhältnismäßigkeits- 
grundsatz - angewiesen. Deshalb ist 
es richtig und notwendig, von einer 
europäischen Verfassungsdebatte zu 
sprechen - unabhängig davon, ob 
man diesen neuen rechtlichen Rah- 
men Verfassung, Verfassungsvertrag, 
Vertragsverfassung, Europäische 
Charta oder Grundvertrag nennen 
möchte. 

Auch nach den Verträgen von Maas- 
tricht (1992) und Amsterdam (1997) 
steht die Forderung nach einer euro- 
päischen Verfassung wieder im Zen- 
trum der politischen Debatte. Durch 
beide Verträge konnten die wesent- 
lichen Defizite im Gemeinschaftssy- 
stem, vor allem mangelnde Verwirkli- 
chung von Demokratie, Transparenz 
und Grundrechtsschutz nur teilweise 
abgebaut werden. 

Ein föderales, subsidiäres Europa 
kann nur durch eine klare Zuständig- 
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keitsverteilung zwischen der euro- 
päischen, der nationalen, der regio- 
nalen und der kommunalen Ebene 
gewährleistet werden. Dies schließt 
die Überprüfung der gegenwärtigen 
Kompetenzverteilung mit einer Stär- 
kung der europäischen Ebene, etwa 
in der Außen- und Sicherheitspolitik, 
aber auch gegebenenfalls die Rück- 
verlagerung von Zuständigkeiten auf 
die nationale und regionale Ebene 
ein. Eine solche Kompetenzvertei- 
lung und ein Grundrechtekatalog 
müssen Teil eines Verfassungsver- 
trags sein. 

Der jetzt erreichte Stand der euro- 
päischen Integration macht eine Ver- 
ständigung über das Selbstverständ- 
nis Europas notwendig. Es findet 
Ausdruck in einem Verfassungsver- 
trag, der folgende Fragen beantwor- 
ten muß: 

• Welche grundlegenden Werte und 
Interessen verbinden die Euro- 
päer? 

• Wie soll ihr Verhältnis zueinander 
gestaltet sein, und welche Grund- 
lagen der gesellschaftlichen Ord- 
nung sollen für alle verbindlich 
sein? 

• Wie muß die Politik der Europäi- 
schen Union und ihrer Mitglied- 
staaten organisiert werden? Wer 
ist für was zuständig? 

• Wie kann die demokratische Legi- 
timation und Kontrolle in der 
Europäischen Union am besten 
gestaltet werden? 

• Was ist Europas Aufgabe und Ver- 
antwortung gegenüber der übri- 
gen Welt? 

Die Debatte über einen Verfassungs- 
vertrag wird der jetzt noch diffusen 
Diskussion über Europa Struktur 
und Richtung weisen. Die CDU for- 
dert daher die Bundesregierung auf. 
dem Europäischen Rat den Vor- 
schlag zu unterbreiten, eine unab- 
hängige Gruppe herausragender 
Persönlichkeiten mit der Erarbeitung 
von Grundlinien für einen Europäi- 
schen Verfassungsvertrag zu beauf- 
tragen. 

Auf dieser Grundlage soll ein Konven 
aus Abgeordneten des Europäische11 

Parlaments und der Parlamente der 
Mitgliedstaaten den Entwurf für den 
Verfassungsvertrag der Europäische 
Union endgültig erarbeiten. 

UiD EXTRA - Verantwortlich: Axel König, Konrad-Adenauer-Haus, 53113 Bonn 

22 



UiD-Extra 15/1999 

Die Menschen in der ehemaligen 
DDR haben sich in ihrer großen 

Mehrheit für den Beitritt zum 
Grundgesetz entschieden. Mit dem 
Einigungsvertragsgesetz vom 
23. September 1990 wurden die 
Präambel, Artikel 51 Absatz 2 GG, 
Artikel 135a GG und Artikel 146 
GG geändert, wurde Artikel 23 GG 
aufgehoben und Artikel 143 GG 
eingefügt. Das Grundgesetz ist 
nunmehr seit 1990 die Verfassung 
des vereinten Deutschland. 
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Freiheitsgrundrechte 
Von ihrer historischen Entwicklung her sind Grundrechte 

als subjektive Rechte in erster Linie Abwehrrechte des 
Bürgers gegenüber dem Staat. Sie sichern die Freiheits- 
sphäre des einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt. 
Zu den Freiheitsrechten zählen: 

Art. 2 Absatz 1 GG: Die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
Art. 2 Absatz 2 GG: Das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit 
Art. 4 Absatz 1 GG: Die Freiheit des Glaubens, des Gewis- 
sens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses 
Art. 4 Absatz 2 GG: Die Freiheit ungestörter Religions- 
ausübung 
Art. 4 Absatz 3 GG: Die Verweigerung des Kriegsdienstes 
aus Gewissensgründen 
Art. 5 Absatz 1 GG: Das Grundrecht der Meinungsfreiheit 
Art. 5 Absatz 3 GG: Die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, 
Forschung und Lehre 
Art. 8 GG: Die Versammlungsfreiheit 
Art. 9 Absatz 1 GG: Die Vereinigungsfreiheit 
Art. 9 Absatz 3 GG: Die Koalitionsfreiheit 
Art. 10 GG: Die Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fern- 
meldegeheimnisses 
Art. 11 GG: Die Freizügigkeit 
Art. 13 Absatz 1 GG: Die Unverletzlichkeit der Wohnung 
Art. 16 Absatz 2 GG: Das Auslieferungsverbot 
Art. 16a Absatz 1 GG: Das Asylrecht 
Art. 17 GG: Das Petitionsrecht. 
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